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95  Einstellung nach § 153c Absatz 3 StPO
 
(1) 1Bei Straftaten, die durch eine außerhalb des räumlichen Geltungsbereichs der Strafprozessordnung 
ausgeübte Tätigkeit begangen sind, deren Erfolg jedoch innerhalb dieses Bereichs eingetreten ist 
(Distanztaten), klärt der Staatsanwalt beschleunigt den Sachverhalt und die Umstände auf, die für eine 
Entscheidung nach § 153c Absatz 3 StPO von Bedeutung sein können. 2Er beschränkt sich dabei auf 
solche Maßnahmen, die den Zweck der Vorschrift nicht gefährden.

(2) 1Bestehen Anhaltspunkte dafür, dass die Voraussetzungen des § 153c Absatz 3 StPO gegeben sein 
könnten, holt der Staatsanwalt unverzüglich die Entscheidung des Generalstaatsanwalts ein, ob die Tat 
verfolgt werden soll. 2Der Generalstaatsanwalt unterrichtet vor seiner Entscheidung unverzüglich die 
Landesjustizverwaltung. 3Bei der Entscheidung, ob die Tat verfolgt werden soll, ist Art. 5 des OECD-
Übereinkommens über die Bekämpfung der Bestechung ausländischer Amtsträger im internationalen 
Geschäftsverkehr (Vertrags- und Umsetzungsgesetz: Gesetz zur Bekämpfung internationaler Bestechung 
vom 10. September 1998, Bundesgesetzblatt (BGBl. 1998 II S. 2327))1 zu beachten.

(3) Hält der Staatsanwalt wegen Gefahr im Verzuge eine Beschlagnahme, eine Durchsuchung oder eine mit 
Freiheitsentziehung verbundene Maßnahme für erforderlich, gelten Absatz 2 sowie Nummer 94 Absatz 4 
Satz 3 und 4 entsprechend.

1 [Amtl. Anm.:] Artikel 5 des OECD-Übereinkommens hat folgenden Wortlaut: Ermittlungsverfahren und 
Strafverfolgung wegen Bestechung eines ausländischen Amtsträgers unterliegen den geltenden Regeln und 
Grundsätzen der jeweiligen Vertragspartei. Sie dürfen nicht von Erwägungen nationalen wirtschaftlichen 
Interesses, der möglichen Wirkung auf Beziehungen zu einem anderen Staat oder der Identität der 
beteiligten natürlichen oder juristischen Personen beeinflusst werden.


